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Erfahrung schafft 
Vertrauen
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Tel. 0251/48 204-0
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E-Mail sekretariat@bpgwp.de
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Nevinghoff 30
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E-Mail sekretariat@bpgub.de
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BPG Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Nevinghoff 30
48147 Münster

Tel. 0251/41 832-90
Fax 0251/41 832-95
E-Mail sekretariat@bpgra.de
Internet www.bpgra.de

Die Unternehmensgruppe BPG

… erbringt seit 1974 von mehreren Standorten in Deutschland aus
hochqualifizierte Leistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung,
Steuer- und Rechtsberatung sowie Unternehmensberatung.

Die von uns betreuten Mandanten sind überwiegend im Gesundheits- 
und Sozialbereich tätig und darüber hinaus dem öffentlich-rechtlichen 
Bereich zuzuordnen. Mit diesem Erfahrungshintergrund sind wir für 
Sie die Spezialisten mit besonderen Fachkenntnissen.

Rechtliche 
Unterstützung für
Ärzte und Zahnärzte
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Die Situation
Die rechtlichen Vorgaben im Gesundheitswesen ändern sich stän-
dig. Davon sind insbesondere die sogenannten Leistungserbringer
betroffen, womit unter anderem die Ärzte und Zahnärzte gemeint
sind. Das 5. Buch des Sozialgesetzbuches (SGB V), welches das
Recht der gesetzlichen Krankenversicherung regelt, wurde seit 
seiner Einführung im Jahre 1989 unzählige Male geändert, zuletzt
durch das Gesundheitsmodernisierungsgesetz, das Vertragsarzt-
rechtsänderungsgesetz, das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz 
und das GKV-Finanzierungsgesetz.
Daneben existieren eine Vielzahl von berufsrechtlichen und ver-
trags(zahn)arztrechtlichen Vorschriften der Standesorganisationen
auf Bundes- und Landesebene, die den Arzt- und Zahnarztberuf
stark reglementieren.

Ihre Problemstellung
Jeder niedergelassene Arzt oder Zahnarzt steht einmal vor der 
Entscheidung, wann und zu welchen Bedingungen er seine Praxis
veräußern soll. Der Verkauf einer Praxis ist besonders in Zeiten des
zunehmenden Ärztemangels mit komplexen wirtschaftlichen und
rechtlichen Fragestellungen verbunden und muss daher gut vorbe-
reitet sein, wenn er zum Erfolg führen soll. Dieselben Überlegungen
gelten für junge Ärzte oder Zahnärzte, die eine Praxis erwerben 
wollen.
Immer mehr Ärzte oder Zahnärzte schließen sich zu Gemeinschafts-
praxen, Praxisgemeinschaften oder Medizinischen Versorgungszen-
tren zusammen. Die Motive hierfür können sehr vielschichtig sein.
Die oftmals schwierige Vertragsgestaltung erfordert versierten
rechtlichen Beistand.
Spätestens wenn dem Arzt oder Zahnarzt der erste Honorarrückfor-
derungsbescheid der Kassen(zahn)ärztlichen Vereinigung zugestellt
oder gegen ihn ein Wirtschaftlichkeitsprüfverfahren eingeleitet wird,
stellt sich für ihn die Frage nach einer kompetenten anwaltlichen
Unterstützung.

Unsere Unterstützung
Durch die langjährige Erfahrung der in der BPG Rechtsanwaltsgesell-
schaft mbH tätigen Rechtsanwälte haben wir eine besondere Kompe-
tenz bei der Beratung von Ärzten und Zahnärzten erworben. Wir ver-
 treten unsere Mandanten außergerichtlich und gerichtlich gegenüber
den Standesorganisationen und beraten sie bei allen für den Betrieb
einer Praxis relevanten Verträgen bis zur Unterschriftsreife. Unsere 
Kompetenzen umfassen im Wesentlichen folgende Tätigkeitsfelder:

• Kauf- und Verkauf von Arzt- und Zahnarztpraxen
– due-diligence-Prüfung
– Verhandlungen mit potentiellen Käufern oder Verkäufern
– Erstellung unterschriftsreifer Praxiskaufverträge

• Gründung und Erweiterung (zahn)ärztlicher Kooperationsmodelle
– Gemeinschaftspraxis
– Praxisgemeinschaft
– Partnerschaftsgesellschaft
– Medizinische Versorgungszentren

• Erstellung von Praxismietverträgen
• Vertretung gegenüber den Kassen(zahn)ärztlichen Vereinigungen in

– Honorarrückforderungsverfahren
– Disziplinarverfahren

• Vertretung gegenüber den Prüfgremien in Wirtschaftlichkeits-
prüfverfahren

• Vertretung gegenüber den Zulassungsgremien in Zulassungs-
verfahren

Durch regelmäßige Informationen im BPG Newsletter halten wir unsere
Mandanten auf dem Laufenden. Unsere Beratungstätigkeit wird ergänzt
durch Seminare zu aktuellen arzt- und zahnarztrechtlichen Themen.

Ihre Ansprechpartnerin:

Sylvia Köchling, 
Rechtsanwältin, Fachanwältin für Medizinrecht,

BPG Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Auch eine schwere Tür hat nur einen 
kleinen Schlüssel nötig.
Charles Dickens


